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die Versammlungen aus-
drücklich auflösen müssen,
bevor der Bundesgrenzschutz
damit hätten anfangen dürfen,
die Aktivsten aus dem Gleis-
bett zu holen. Dies war jedoch
in keinem Fall geschehen. Der
Schutz besteht laut Gericht
auch für Versammlungen auf
Bahngleisen, deren Betreten
von vornherein eine Ord-
nungswidrigkeit darstelle.

„Das Urteil ist ein wichtiger
Erfolg in Zeiten, in denen das
Grundrecht auf Demonstrati-
onsfreiheit unter Druck ist“,
betonte Rechtsanwältin Karen
Ullmann, die mehrere Aktivi-
sten vor Gericht vertreten
hatte. „Die Auflösung einer
Versammlung ist keine leere
Formalie. Bürger müssen dar-
auf vertrauen können, daß sie
vor Ort erfahren, ob die Ver-

Der Anteil der erneuerbaren
Energien am Stromverbrauch
ist im Jahr 2004 um fast ein
Fünftel auf 9,3 Prozent ge-
genüber 7,9 Prozent im Vor-
jahr angewachsen. Dieses Er-
gebnis präsentierte Rainer
Hinrichs-Rahlwes vom Bun-
desumweltministerium anläß-
lich der Jahreskonferenz Er-
neuerbare Energien am 22.
Februar 2005 in Berlin. Die
Windkraft habe dabei erstmals
die Wasserkraft überholt und
trage mittlerweile mit 44 Pro-
zent zur Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energien bei, die
Stromerzeugung aus Wasser-
kraft zu rund 38 Prozent.
Auch bezogen auf den ge-
samten Energieverbrauch sei
der Anteil der erneuerbaren
Energien von 3,1 auf 3,6 Pro-
zent gestiegen. Insgesamt
habe durch die Nutzung er-
neuerbarer Energien im Jahr
2004 die Freisetzung von rund
70 Millionen Tonnen Kohlen-

dioxid in die Atmosphäre
vermieden werden können.
Eine besonders dynamische
Entwicklung habe es bei den
Solarstromanlagen gegeben.
Mit einem Zubau von 300
Megawatt seien nun insgesamt
700 Megawatt photovoltai-
sche Spitzenleistung in
Deutschland installiert, heißt
es. Damit habe es Deutschland
im Jahr 2004 sogar zum So-
larweltmeister geschafft, noch
vor dem Konkurrenten Japan.
Die Fläche der installierten
Kollektoren betrage in
Deutschland mittlerweile
mehr als sechs Millionen
Quadratmeter. Wichtigster
Energieträger blieben indes
die Mineralöle mit 36 Prozent.

Kritik an den Zahlen der
Internationalen Energie-
agentur IEA

Die Angaben der Internatio-
nalen Energieagentur (IEA)
der Organisation für Wirt-

schaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) in
Paris bilden als offizielle Da-
ten die Basis für viele ener-
giepolitische und ökonomi-
sche Entscheidungen. Sie habe
jedoch als Zusammenschluß
der Ölimportländer ein Inter-
esse an einer gesicherten Öl-
versorgung und mache des-
halb entsprechende Angaben
zu Erdölverbrauch und För-
dermengen, wird jetzt kriti-
siert. Die Zahlen zum Anteil
erneuerbarer Energien seien
dagegen oftmals viel zu nied-
rig angesetzt.

Die Fachzeitschrift Sonnen-
energie interviewte für ihre
Ausgabe Nummer 2/2005
vom 24. Februar 2005 den
Statistik-Chef der IEA und
warf einen Blick hinter die
Kulissen der Agentur. Das Er-
gebnis: Die Arbeit der IEA ist
offenbar nicht so selbständig
wie sie sein sollte und zudem
abhängig von den Angaben
der Mitgliedstaaten, die ihre
Zahlen oft aus Unvermögen
oder Unwillen nicht liefern.

Beispiel Erdöl

Beim Thema Erdöl gilt die
Kritik insbesondere dem um-
strittenen IEA-Bericht „World
Energy Outlook“. Zahlreiche
Analysten zweifeln demzufol-
ge die optimistischen Progno-
sen für das weltweite Erdöl-
Förderpotential an. Kern-
punkt, so Sonnenenergie, sei
die Frage nach dem soge-
nannten „peakoil“-Jahr, ab
dem die Erdölförderung auf-
grund steigender Nachfrage
und sinkender Reserven rück-
läufig sein wird. Die renom-
mierte Association for the
Study of Peakoil (ASPO) er-
wartet diesen Zeitpunkt schon
für das Jahr 2008. Dagegen
sagt ihn die IEA in ihrem ak-
tuellen Report nicht vor 2030
voraus. Der ASPO-Analyst
Kjell Aleklett weist darauf
hin, daß die optimistische
IEA-Prognose auf bislang
nicht geprüften Angaben der
US Geological Survey beruht.
Außerdem setze das IEA-Sze-
nario große Investitionen im
Bereich der Ölförderung vor-

aus. Verwirklichten sich diese
nicht, gesteht die IEA jetzt
ein, sei der peakoil zwischen
2015 und 2030 zu erwarten.

Beispiel erneuerbare
Energien

Photovoltaik-Inselanlagen
tauchen in keiner der IEA-
Statistiken auf und noch im-
mer gibt es kein standardi-
siertes Verfahren, die mit
Sonnenkollektoren erzeugten
Kilowattstunden meßtech-
nisch zu erfassen, erklärt Son-
nenenergie. Auf Drängen der
Solarverbände habe sich die
IEA Anfang 2005 an einer Ini-
tiative beteiligt, den Beitrag
der solaren Wärmegewinnung
zu dokumentieren. Das Er-
gebnis: Die Solarwärme über-
treffe mit ihren Erträgen sogar
die Windenergie. „Der welt-
weite Beitrag der Solarwär-
meanlagen wurde beträchtlich
unterschätzt“, gestand Mi-
chael Rantil, Vorsitzender des
IEA-Solarthermie-Programms
(IEA SHC). Mit einer instal-
lierten thermischen Leistung
von 70 Gigawatt sei sie eine
der führenden erneuerbaren
Energiequellen auf dem Glo-
bus. l

Strahlenschutz

Gesetz zur
Überwachung
radioaktiver
Strahlenquellen

Das Bundeskabinett hat am
12. Januar 2005 den von Bun-
desumweltminister Jürgen
Trittin vorgelegten Entwurf
eines Gesetzes zur Kontrolle
hochradioaktiver Strahlen-
quellen beschlossen. Mit dem
Gesetz werde die Überwa-
chung hochradioaktiver Strah-
lenquellen entscheidend ver-
bessert und Deutschland leiste
damit einen wichtigen Beitrag
für mehr Sicherheit, meinte
Trittin.

Schwerpunkt der vorgeschla-

sammlung unter dem Schutz
des Grundgesetzes steht oder
nicht.“

Die Umweltorganisation RO-
BIN WOOD versteht das Ur-
teil als wichtige Klarstellung.
„Bundesinnenminister Schily
ist mit seiner Stimmungsma-
che gegen die Demonstrantin-
nen und Demonstranten und
mit seinen Warnungen, sie
würden auch finanziell für
ihre Aktionen abgestraft, ins
Leere gelaufen“, sagte Jürgen
Sattari, Vorstandssprecher von
ROBIN WOOD. Schily hatte
nach der Betonblockaktion
vom März 2001 eigens einen
Erlaß veröffentlicht, mit dem
die „Inanspruchnahme von
Störern auf Kosten-/Schaden-
ersatz“ bei Castor-Einsätzen
ermöglicht werden sollte. l

Energiewirtschaft

Fragwürdige Statistiken
Windenergie überwiegt Wasserkraft und
Sonnenenergie überwiegt Windenergie
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genen gesetzlichen Regelun-
gen ist ein neues zentrales Re-
gister beim Bundesamt für
Strahlenschutz (BfS). Dieses
Register soll zur Kontrolle der
hochradioaktiven Strahlen-
quellen von der Herstellung
bis zur Entsorgung dienen.

Bei einer hochradioaktiven
Strahlenquelle ist das radio-
aktive Material üblicherweise
ständig in einer inaktiven
Hülle, meist aus Edelstahl,
eingeschlossen. Bei der vor-
gesehenen Verwendung kön-
nen daher im Normalfall keine
radioaktiven Stoffe freigesetzt
werden. In Deutschland wer-
den rund 10.000 solcher
hochradioaktiven Strahlen-
quellen in der Forschung, in
der Industrie und in Kranken-
häusern zur Behandlung von
Krebspatienten eingesetzt.

Wird die Umhüllung einer
solchen Strahlenquelle zer-
stört, kann dies erhebliche
Strahlenbelastungen für die
unmittelbar betroffenen Per-
sonen und eine Verstrahlung
von Materialien und Böden
nach sich ziehen.

Weitere neu vorgesehene
Kontrollmaßnahmen für hoch-
radioaktive Strahlenquellen
sind Pflichten zur Kennzeich-
nung, zur Rückgabe und
Rücknahme und zur Genehmi-
gung für die Ein- und Ausfuhr
sowie erweiterte finanzielle
Absicherungen.

Das neue Gesetz ändert das
Atomgesetz und die Strahlen-
schutzverordnung. Es enthält
auch die Tabelle 1 der Anlage
III der Strahlenschutzverord-
nung mit den Freigrenzen,
Oberflächenkontaminations-
und Freigabewerten für die
einzelnen Radionuklide, er-
weitert durch eine neue Spalte
für die Aktivität hochradioak-
tiver Quellen. Die wider-
sprüchlichen und falschen
Freigrenzen und Freigabewer-
te der Verordnung (vergleiche
Strahlentelex Nrn. 348-349
vom 5. Juli 2001, 352-353
vom 6. September 2001 und
392-393 vom 1. Mai 2003)
werden damit in einem Gesetz
festgeschrieben. l

Bürger sollen einen besseren
Zugang zu Umweltinforma-
tionen haben. Künftig werden
alle Stellen der öffentlichen
Verwaltung des Bundes sowie
bestimmte private Stellen zur
Herausgabe von Umweltin-
formationen verpflichtet. Das
regelt das neue Umweltinfor-
mationsgesetz, das am 14. Fe-
bruar 2005 in Kraft getreten
ist, teilte das Bundesumwelt-
ministerium mit. Mit dem
neuen Gesetz werden die Fri-
sten für die Beantwortung von
Anfragen zu Umweltinforma-
tionen halbiert. Sie dürfen in
der Regel einen Monat nicht
überschreiten. Die Einsicht-
nahme von Informationen am
Ort der Verwaltung wird ko-
stenfrei gestellt. Außerdem
wird die Bundesverwaltung
verpflichtet, umfassender als
bisher aktiv Umweltinforma-
tionen zu verbreiten. Dabei
soll zunehmend das Internet
als modernes und schnelles
Medium genutzt werden. Bei
den privaten Stellen handelt es
sich um Einrichtungen, die öf-
fentliche Aufgaben des Bun-
des wahrnehmen, zum Bei-
spiel die Deutsche Bundes-
stiftung Umwelt (DBU).

Mit dem neuen Umweltinfor-
mationsgesetz werde die neu-
gefaßte Umweltinformations-
richtlinie der EU umgesetzt,
heißt es. Die Auskunfts-
pflichten der Landesverwal-
tung würden künftig in lan-
desrechtlichen Vorschriften
geregelt, bis dahin gelte für
Behörden der Länder und
Gemeinden die Umweltinfor-
mationsrichtlinie unmittelbar.
Mit dem Gesetz würden zu-
gleich Verpflichtungen aus
der sogenannten Aarhus-Kon-
vention erfüllt. Die im Rah-
men der UN völkerrechtlich
vereinbarte Aarhus-Konven-
tion legt neben dem Zugang
zu Umweltinformationen auch
die Beteiligung der Öffent-
lichkeit an umweltbezogenen

Informationen und den Zu-
gang der Bürgerinnen und
Bürger zu Gerichten in Um-
weltangelegenheiten fest.
Auch diese weitergehenden
Regelungen würden in Kürze
in einem Gesetz umgesetzt
werden, teilte das Bundesum-
weltministerium mit. l

Atompolitik

Aktualisierung
des kerntechni-
schen Regel-
werks

Das deutsche kerntechnische
Regelwerk ist veraltet. Zen-
trale Regeln wie die „BMI-Si-
cherheitskriterien“ und die
„RSK-Leitlinien“ bestehen in
unveränderter Form seit fast
30 beziehungsweise 20 Jah-
ren. Die dort niedergeschrie-
benen sicherheitstechnischen
Anforderungen entsprechen in
großen Teilen nicht mehr dem
nationalen und internationalen
Stand von Wissenschaft und
Technik. Zu zentralen techni-
schen Sachverhalten existieren
zudem bislang keine Anforde-
rungen in dem untergesetzli-
chen Regelwerk. Deshalb, so
erklärte das Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit (BMU)
im Februar 2005, habe es die
Aktualisierung und Ergänzung
des kerntechnischen Regel-
werks zu einem Schwerpunkt
seiner Tätigkeit in der laufen-
den Legislaturperiode ge-
macht. Beteiligt an der Ak-
tualisierung seien Sachver-
ständige insbesondere der Ge-
sellschaft für Anlagen- und
Reaktorsicherheit (GRS)
mbH, und auch des Öko-In-
stituts e.V. sowie des Bremer
Physikerbüros GbR. „Zur
transparenten Gestaltung des
Regelwerkserstellungsprozes-

ses“ hat die GRS eine Inter-
netplattform eingerichtet, auf
der Interessierte Kommentare
und Vorschläge zu den Ent-
würfen abgeben sollen: http://
www.regelwerk.grs.de. l

Buchmarkt

Schutz vor
ionisierender
Strahlung im
Betrieb

Die IG Metall hat Ende 2004
eine Arbeitshilfe „Schutz vor
ionisierender Strahlung im
Betrieb“ herausgegeben, die
sich vorrangig mit dem Strah-
lenschutz für beruflich strah-
lenexponierte Personen im
Rahmen der gewerblichen
Nutzung von Strahlung und
Radioaktivität befaßt. Die Ar-
beitshilfe soll den Zugang
zum Strahlenschutz für Be-
triebsräte erleichtern und zur
besseren Zusammenarbeit zwi-
schen betrieblichem Strahlen-
schutz und Arbeitsschutz bei-
tragen. Sie enthält auch Hin-
weise auf Widersprüche und
Verschlechterungen des Strah-
lenschutzes, etwa für schwan-
gere Frauen, in den geltenden
Neufassungen von Strahlen-
schutz- und Röntgenverord-
nung.

Gerd G. Eigenwillig, Eva Zinke:
Schutz vor ionisierender Strah-
lung im Betrieb, Arbeitshilfe 19,
IG Metall, Frankfurt am Main
Nov. 2004. Die Arbeitshilfe kann
für 4,00 Euro zzgl. MwSt. und
Versand bestellt werden unter
www.igmetall.de/gesundheit/mat
erial, Produkt-Nr. 4287-6810. l

Buchmarkt

Beförderung
radioaktiver
Stoffe

Eine deutsche Übersetzung
der Abschnitte I bis VIII der
IAEA Safety Standards Series

Umweltpolitik

Neues Umweltinformations-
gesetz in Kraft getreten

http://
http://www.regelwerk.grs.de
http://www.igmetall.de/gesundheit/mat

